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„Die Ehe darf  nur  auf  Grund  der  freien  und  vollen Willenserklärung  der 
zukünftigen  Ehegatten  geschlossen  werden.“  Dieses  fundamentale  Men-
schenrecht  proklamiert  die  von  der  Generalversammlung  der  Vereinten 
Nationen verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 
1948 in ihrem Artikel 16 Abs. 2.

Gesetz zur Bekämpfung der  Zwangsheirat 
und zum besseren Schutz der Opfer von 
Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer 
aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften

von
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Leider  gibt  es  auch  in  Deutschland  Fälle,  die 
eine Zwangsheirat bzw. die Androhung einer 
Zwangsheirat  dokumentieren.  Nach  einer 
kürzlich erschienenen Studie vom November 
2011  sollen  3.443  betroffene  Personen  eine  
Be ratungsstelle  gegen  Zwangsheirat  aufge-
sucht  haben  (Pressemitteilung  des  BMFSFJ 
vom 9. November 2011). Dabei ist jedoch nicht 
sicher, ob sich die Betroffenen nicht an mehre-
re Beratungsstellen gewandt haben könnten. 
Die genaue Zahl von Zwangsehen bleibt daher 
im Dunkeln.

Zumindest auf rechtlicher Seite hat sich in den 
letzten  Jahren  etwas  getan. Wurde  früher  die 
Zwangsheirat noch unter dem Tatbestand der 
schweren Nötigung (§ 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 2. 
Strafgesetzbuch  a. F.)  bzw.  unter  Umständen 
unter  Menschenhandel  (§232  StGB)  und  Ver-
schleppung (§ 234 a StGB) gefasst, ist seit 1. Juli 
2011  das  neue „Gesetz  zur  Bekämpfung  der 
Zwangsheirat  und  zum  besseren  Schutz  der 
Opfer  von  Zwangsheirat  sowie  zur  Änderung 
weiterer  aufenthalts-  und  asylrechtlicher  Vor-
schriften“  (BT-Drs.  17/4401)  in  Kraft  getreten 
und schuf damit einen neuen „§ 237“ im deut-
schen Strafgesetzbuch.

Danach wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten  bis  zu  fünf  Jahren  bestraft,  wer  einen 
Menschen  rechtswidrig  mit  Gewalt  oder 
durch  Drohung  mit  einem  empfindlichen 
Übel  zur  Eingehung  der  Ehe  nötigt.  Eben- 
so  wird  bestraft,  wer  zur  Begehung  dieser  
Tat einen Menschen durch Gewalt, Drohung 
mit  einem  empfindlichen  Übel  oder  durch  
List  in  ein  Gebiet  außerhalb  des  räumli- 
chen  Geltungsbereiches  dieses  Gesetzes  
verbringt  oder  veranlasst,  sich  dorthin  zu  
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begeben, oder davon abhält, von dort zurück-
zukehren. In diesen Fällen ist auch ein Versuch 
strafbar.

Wie der Titel schon verrät, sind durch das Ge-
setz  weitere,  inhaltlich  verbundene  Bereiche 
erfasst  worden:  Neuerungen  erfuhr  auch  das 
Aufenthaltsgesetz. Durch den § 37 Abs. 2 a Auf-
enthaltsgesetz  wurde  für  Opfer  von  Zwangs-
verheiratungen,  die  von  der  Rückkehr  nach 
Deutschland  abgehalten  werden,  ein Wieder-
kehrrecht  eingeführt.  Jedoch  muss  dabei  ge-
währleistet sein, dass das Opfer „sich auf Grund 
seiner bisherigen Ausbildung und Lebensver-
hältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundes-
republik Deutschland einfügen kann“ und das 
Visum zur Rückkehr nach Deutschland bzw. die 
Aufenthaltserlaubnis innerhalb von drei Mona-
ten  nach Wegfall  der  Zwangslage,  spätestens 
jedoch vor Ablauf von fünf (§ 37 Abs. 2 a Satz 1 
AufenthG) bzw. zehn Jahren (§ 37 Abs. 2 a Satz 2 
AufenthG) seit der Ausreise beantragt. Die all-
gemeine Regel sieht eine Erlöschung des Auf-
enthaltstitels sechs Monate nach Verlassen des 
Bundesgebietes vor.

Auch im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1314 Abs, 
2 Nr. 4 BGB) hat das Gesetz seinen Niederschlag 
gefunden.  Eine  Ehe,  bei  der  ein  Ehegatte  zur 
Eingehung der Ehe widerrechtlich durch Dro-
hung bestimmt worden ist, kann durch richter-
liche  Entscheidung  nach  Antrag  aufgehoben 
werden. Grundsätzlich beträgt die Antragsfrist 
für die Aufhebung der Ehe ein Jahr. In Fällen der 

Zwangsehe wurde diese aber auf drei Jahre er-
höht (vgl. § 1317 BGB).

Aber nicht alle Änderungen im Zuge des Geset-
zes  zur  Zwangsheirat  sind  durchweg  positiv. 
Insbesondere wurde das Aufenthaltsgesetz in 
seinem  § 31  Abs.  1  Nr.  1  AufenthG  geändert: 
Menschen,  die  per  Ehegattennachzug  nach 
Deutschland gekommen sind, können  im Fall 
einer Trennung erst nach einer dreijährigen Be-
standszeit  der  Ehe  ein  vom  Ehegatten  unab-
hängiges Aufenthaltsrecht erhalten. In der frü-
heren Regelung war dies noch nach zwei Jah-
ren  möglich.  Vor  allem  bekannte  JuristInnen, 
Migrations-  und  Wohlfahrtsverbände  sowie 
Nichtregierungsorganisationen hatten sich ge-
gen  diese  Fassung  der  aufenthaltsrechtlichen 
Regelung gewandt, da sie eine Zwangsehe viel-
mehr fördere als verhindere. 

Unter diesem Gesichtspunkt bleibt zu hoffen, 
dass  die  Bemühungen  zur  Verhinderung  der 
Zwangsehe  auch  vollumfänglich  erfolgreich 
sind. Überlegungen der Begrenzung der Rück-
kehr  für  Opfer  der  Zwangsehe  sollten  zumin-
dest keinen Raum haben.
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